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Betrifft 

Resolutionen betreffend Änderungen Abfallwirtschaftsgesetz 2002, Zwischenbericht 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Der Landtag von Niederösterreich hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2014 einen Reso-

lutionsantrag der Abgeordneten Hinterholzer und Tröls-Holzweber betreffend „Änderungs-

bedarf im Abfallwirtschaftsgesetz (AWG 2002)“ zum Beschluss erhoben. Dieser Beschluss 

wurde der Bundesregierung vorgelegt. Im Antwortschreiben wird ausgeführt, dass die in 

der Resolution angesprochenen Themen zu wenig konkret seien und wurde angeregt, die 

Themen zu präzisieren und anschließend mit dem BMLFUW zu erörtern. In einer weiteren 

von den Abgeordneten Edlinger und Waldhäusl eingebrachten Resolution vom 18. Juni 

2014 betreffend „rasche Verhandlungen zur Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes 

(AWG 2002)“ wird der Bund ersucht, eine Änderung des AWG 2002, die die Problemstel-

lungen der Resolution vom 20. Februar 2014 berücksichtigen soll, mit 1. Jänner 2015 in 

Kraft zu setzen. Im Antwortschreiben wird ausgeführt, dass beabsichtigt sei, im 1. Quartal 

2015 das AWG 2002 zu novellieren.  
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Dem BMLFUW wurde ein Arbeitspapier (siehe Beilage) mit einer Reihe an Vorschlägen 

und Forderungen übermittelt mit dem Hinweis, damit einen Schritt in Richtung Deregulie-

rung und Bürokratieabbau für Unternehmen und Behörden in dieser Rechtsmaterie setzen 

zu wollen. Es wurde darauf hingewiesen, dass für Rückfragen und weitere Diskussionen 

das Amt der NÖ Landesregierung gerne zur Verfügung steht und wurde um Antwort und 

Abstimmung der weiteren Vorgangsweise ersucht.  

 

In seinem Antwortschreiben vom 22. Juni 2015 führt der HBMLFUW aus, dass die von ihm 

eingesetzte hochrangige Verwaltungsreformkommission des Ressorts unter Beteiligung 

von Rechtsprechung, Lehre und Interessensvertretung an Hand von Vorschlägen der Auf-

gaben- und Deregulierungskommission, der Bundesländer, der Interessensvertretungen 

und auch des Ressorts selbst das Potential der Möglichkeiten zur Entbürokratisierung und 

Deregulierung im Vollzugsbereich des Ministeriums eruieren soll. Erste vielversprechende 

Ergebnisse lägen bereits vor. Nach dem Bericht der Kommission im Herbst werde noch in 

diesem Jahr ein Artikelgesetz in Begutachtung versendet. 

 

Die Themen Abfallwirtschaft und Altlasten sollen in der Sitzung der Kommission im Sep-

tember behandelt werden. Die NÖ Vorschläge seien der Kommission bereits zur einge-

henden Prüfung zugeleitet worden. 

 

Nach Bericht der Kommission bzw. der Versendung des Begutachtungsentwurfes wird 

neuerlich berichtet werden. 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P e r n k o p f 

Landesrat

 


